
SPD-Kassenbuch 4.2 
Lizenzierung für Bezirke 
 
 
Einleitung: Die Demoversion 
 
Ohne die Eingabe gültiger Registrierungsdaten läuft das SPD-Kassenbuch 4.2 als 
eingeschränkt lauffähige Demoversion. So ist das Programm zum Beispiel auf die 
Eingabe von maximal 25 Buchungssätzen beschränkt. Auch erscheint auf jedem 
vom Programm erzeugten Bericht am unteren Rand der Hinweis 
„*** nicht registrierte Version ***“. 
 

 
 
 



Die Einzellizenz 
 
Um das SPD-Kassenbuch 4.2 von einer eingeschränkt nutzbaren Demoversion in 
eine unbegrenzt lauffähige Vollversion zu verwandelt, muss der Benutzer 
üblicherweise beim Software-Hersteller eine Lizenz erwerben. Mit der Rechnung 
erhält er dann einen Benutzernamen (üblicherweise den Namen des 
entsprechenden Ortsvereins) und einen Registrierungscode. 
 
Gibt der Benutzer nun diese beiden Informationen in die entsprechenden Felder im 
Menü „Hilfe -> Info -> Registrierung eingeben“ ein, so wird die Software zur 
uneingeschränkten Benutzung freigeschaltet. 
 

 
 
Zur Kontrolle wird am unteren Rand eines jeden über das Kassenbuch erzeugten 
Ausdrucks der Vermerk „Registriert für “ und der entsprechende Benutzername 
angegeben. 
 

 
 



Sonderfall Bezirkslizenz 
 
Um die Möglichkeit einer Sammellizenz für einzelne Bezirke zu schaffen, wurde eine 
spezielle Registrierung eingerichtet. Bezirke, die eine entsprechende Lizenz für alle 
untergeordneten Orts- und Stadtverbände erwerben, erhalten einen speziellen 
Benutzernamen. Dieser setzt sich aus den ersten drei Stellen der 
Gliederungsnummer, gefolgt von einem Bindestrich sowie der Bezeichnung des 
Bezirks zusammen (z.B. „111-BZ Gedicon“). Diesen Benuzernamen geben sie 
zusammen mit dem dazu gehörenden Registrierungscode an ihre Stadt- und 
Ortsverbände weiter. Damit schalten diese ihre Software-Versionen frei. 
 

 
 
Zur Kontrolle wird auch hier auf jedem Bericht am unteren Rand der Vermerk 
„Registriert für “ mit dem entsprechenden Bezirksnamen angegeben, jedoch ohne 
die ersten drei Stellen der Bezirksnummer. 
 

 



 
Um zu verhindern, dass diese Registrierungsdaten auch außerhalb der betreffenden 
Bezirke verwendet werden, können die Kassenführer mit den so freigeschalteten 
Programmen nur Mandanten (sprich Stadt- bzw. Ortsvereine) anlegen, deren 
Gliederungsnummer in den ersten drei Stellen mit der des entsprechenden Bezirks 
übereinstimmt. 
 
 
WICHTIGER HINWEIS: 
Wenn nach erfolgter Registrierung ein weiterer Mandanten anlegen werden soll, 
kann es vorkommen, dass nach der Eingabe der Organisationsdaten ein Fenster mit 
folgender Meldung erscheint: 
„Das Programm ist mit einer Bezirksnummer (Bezirk xyz) registriert. Die 
eingegebene Gliederungsnummer enthält jedoch die Bezirksnummer xyz. Die 
Gliederung kann nur als Testversion bearbeitet werden.“ Dabei handelt es sich bei 
„xyz“ in beiden Fällen um die gleiche Zahl. 
 
Diese Meldung ist auf eine fehlerhafte Einstellung in der INI-Datei des Programms 
zurückzuführen und kann ignoriert werden. Wenn sie mit „OK“ quittiert wird, kann die 
Einrichtung des neuen Mandanten problemlos fortgesetzt werden. Wird 
anschließend der neue Mandant zur Bearbeitung aufgerufen, kann damit ohne jede 
Einschränkung gearbeitet werden. Das Programm befindet sich dann NICHT im 
Demo-Modus. 
 
 
Für Mandanten mit abweichenden Gliederungsnummern arbeitet das Programm 
dann wieder nur wie eine eingeschränkte Demoversion. 
 

 


